
Review

Lenz ; Schmidt: Die deutschen 

Vergeltungsmaßnahmen im Wirtschaftskrieg 

Strupp, Karl

in: III. Literatur | Zeitschrift für die gesamte 

Staatswissenschaft - 79 | Periodical 
2 page(s) (751 - 752)

 

----------------------------------------------------- 

Nutzungsbedingungen
DigiZeitschriften e.V. gewährt ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses

Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Copyright bleibt bei

den Herausgebern oder sonstigen Rechteinhabern. Als Nutzer sind Sie sind nicht dazu berechtigt, eine Lizenz zu übertragen, zu

transferieren oder an Dritte weiter zu geben.

Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden

Einschränkungen:

Sie müssen auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz

beibehalten; und Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgend einer Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche

oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen; es sei denn, es liegt Ihnen

eine schriftliche Genehmigung von DigiZeitschriften e.V. und vom Herausgeber oder sonstigen Rechteinhaber vor.

Mit dem Gebrauch von DigiZeitschriften e.V. und der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.

 

Terms of use
DigiZeitschriften e.V. grants the non-exclusive, non-transferable, personal and restricted right of using this document. This document is

intended for the personal, non-commercial use. The copyright belongs to the publisher or to other copyright holders. You do not have the

right to transfer a licence or to give it to a third party.

Use does not represent a transfer of the copyright of this document, and the following restrictions apply:

You must abide by all notices of copyright or other legal protection for all copies taken from this document; and You may not change this

document in any way, nor may you duplicate, exhibit, display, distribute or use this document for public or commercial reasons unless you

have the written permission of DigiZeitschriften e.V. and the publisher or other copyright holders.

By using DigiZeitschriften e.V. and this document you agree to the conditions of use.

 
Kontakt / Contact
DigiZeitschriften e.V.

Papendiek 14

37073 Goettingen

Email: info@digizeitschriften.de



Literatur. 75 1 

der einschlägigen Literatur einen überschauenden Grundriß auf. Ver
fasser, der sich früher mit der deutschen Nachkriegszollpolitik be
schäftigt hat, geht von dem Wesen und Begriff der Zollaußenhandels
politik aus, indem er jene als die Gesamtheit der Maßnahmen be
zeichnet, mit deren Hilfe die Forderung und GeItendmachung der 
wirtschaftlichen Interessen der Staatsangehörigen im Verkehr mit dem 
Ausland bezweckt wird. Als Mittel zur Erreichung dieses Zweckes 
steht der Zol1 im Vordergrund. Hierauf folgt eine Behandlung der 
Theorie der Mittel und Geschichte der ZoIIpoIitik, die auf eine höchst 
origineIIe und selbständige Weise arbeitet und dem Fachmann zwar 
nichts Neues, wohl aber dem Lernbegierigen ein um so zuverlässigeres 
Mittel der Einführung bietet. Mir ist das Kapitel über die Zol1politik 
Deutschlands (S. 77 ff.) und es sind die beigefügten TabeIlen über die 
Einfuhrmöglichkeiten nach der deutschen Handelsstatistik und über die 
Zol1arten besonders interessant gewesen. 

Köln. F r i tz 8 t i e r - S 0 m 1 o. 

L e n z und Sc h m i d t: Die deutschen Vergeltungsmaßnahmen im Wirt· 
schaftskrieg. Bonner staatswissenschaftliche Untersuchungen. Heft IX. 
Bonn u. Leipzig. Schröders Verlag 1924. RM. 8.50. 

Das vorliegende, hochinteressante Werk wendet sich gleichermaßen 
an Juristen wie Volkswirtschaftler. Ausgang bildet - nach einer völker
rechtlichen Wertung - eine systematische DarsteIlung der Wirtschafts
kriegsmaßnahmen, zu denen sich Deutschland, gegen den - wie über
zeugend dargetan - von unseren Gegnern uns aufgezwungenen Wirt
schaftskrieg si c h ver t eid i gen d, gezwungen gesehen hat. In klaren, 
wertvollen Ausführungen zeigt Eberhard Schmidt im ersten Teil die 
Rechtslage vor Beginn des Weltkrieges auf; der berühmte Dualismus 
in der Kriegsauffassung wird im Zusammenhang mit dem Grundsatz 
der Unverletzlichkeit des Privateigentums vorgeführt. Mit Recht wird 
die Anwendbarkeit des Art. 23 h LKO. für den Weltkrieg geleugnet 
(meine frühere Auffassung von der AIlbeteiIigungsklause1 habe ich 
längst aufgegeben) und dabei eine Unterscheidung gemacht zwischen 
unseren Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den Staaten, mit denen wir 
besondere Verträge für den Kriegsfal1 abgeschlossen hatten (Italien), 
und den andern. Freilich wird der Ton nicht auf das Nebeneinander 
einer v ö I k e r re c h t I ich - kontinentalen und anglo-amerikanischen 
Rechtsauffassung gelegt und daher auch nicht die Folgerung, die mir 
(vgl. schon die I. Aufl. meiner Grundzüge des positiven Völkerrechts, 
1921) unabweisbar erscheint, gezogen, daß nämlich unsere Gegenmaß
nahmen gegenüber England Retorsion und gegenüber z. B. Frankreich 
Repressalien bedeuten (vgl. dazu Schmidt S. 129)' Nicht beizustimmen 
vermag ich Schmidt, wenn er (8. 13) uns t h e 0 r e t i sc h ganz allgemein 
auch die Berechtigung zugesprochen hätte, ag g res s i v einen Wirt-
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schaftskrieg zu beginnen. Dem vermag ich nur gegenüber England, 
also wegen des Fehlens eines verhindernden Völkerrechtsprinzips, nicht 
aber gegenüber den Staaten zuzustimmen, die, wie Frankreich bis 
zu Kriegsausbruch, den (Rousseauscken) kontinentalen Kriegsbegriff als 
Völkerrechtsprinzip anerkannt gehabt hatten. Die zuweilen aufgestellte 
Behauptung, Deutschland habe mit seinem Prozeßmoratorium vom 
7. August 1914 den Wirtschaftskrieg eröffnet, wird mit dem treffenden 
Einwand zurückgewiesen, daß es sich hier um eine gegen das Ausland 
(auch Verbündete l) ein h e i tl ich erlassene, wirtschaftlich gebotene 
Maßnahme gehandelt habe (S. 14). Im zweiten Teil, der nach der 
theoretischen Grundlegung von den deutschen Vergeltungsmaßnahmen 
selber handelt, stellt wiederum Eberkard Schmidt, stets an der Hand 
deI' Akten des Reichsamts des Innern, die einzelnen deutschen Ver
geltungsmaßnahmen selber dar, wobei eingehendst die feindlichen 
Anordnungen vorgeführt werden, die zu den deutschen erst Veran
lassung gegeben haben. Von größter Bedeutung ist der Anhang zu 
Teil II, der eine chronologische Uebersicht über die von der deutschen 
Reichsregierung ergriffenen Vergeltungsmaßnahmen unter Gegenüber
stellung der ihnen vorausgehenden friedlichen Angriffsakte auf dem Ge
biete des Wirtschaftskrieges bringt und der im Zusammenhang mit 
den sorgfältigen, auf die Quellen gestützten, hervorragenden Ausfüh
rungen Schmidts, wie mir scheint, den unwiederlegbaren Beweis für 
die reine Defensivstellung Deutschlands auf dem Gebiete des Wirt
schaftskrieges erbringt. Für jeden vor u r te i I s los e n Leser müßte 
damit die Legende von der deutschen Erfindung des Wirtschaftskrieges, 
wie Schmidt mit Recht (S. 166) meint, zerstört sein. So ist der juri
stische Teil des Buches nicht nur als äußerst wertvoller Beitrag zu 
einem besonders düsteren Kapitel der Kriegführung, sondern auch zu 
der Lüge von Deutschlands Schuld im Weltkrieg dankbar zu begrüßen. 
Diesem ~ wohl wichtigsten - Teil schließt sich im III. die ,.Durch
führung der Vergeltungsmaßnahmen durch das Reich« an, ein Abschnitt, 
der von verschiedenen Autoren dargestellt ist und der zur Vollständig
keit nicht fehlen durfte; Teil IV behandelt die .Durchführung der Ver
geltungsmaßnahmen durch die Länder«. Das Resurne gibt Friedrich 
lenz in seinem hochinteressanten (V) Schlußabschnitt: .Das Gesamt
ergebnis des gegen Deutschland geführten Wirtschaftskrieges«, in dem 
der unwiderlegbare Nachweis geführt wird, daß die Deutschland wirt
schaftliCh durch jenen zugefügten Maßnahmen viel schwerer gewogen 
];laben als die deutschen Gegenanordnungen und mit Recht der in der 
Ausdehnung der deutschen Wirtschaftsinteressen im Auslande liegende 
Anreiz zur Wirtschaftsoffensive in das richtige Licht gerückt wird. -
Das hervorragende, fesselnde Werk gehört in die Bibliothek jedes 
-- man" darf das ruhig sagen - denkenden Menschen . 
. Frankfurt a. M. K arl S t ru pp. 
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